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Status 

 

öffentlich 

Tagesordnungspunkt: 

Öffentliche Vorstellung der Planungen zum "Masterplan Wasserkante" und zum Grünstrand; 

Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion vom 30.07.2018 

 

Beratungsfolge: 

  Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 

  Rat der Stadt Norden öffentlich 
 

 

Sachbearbeitung/Produktverantwortlich: 

Schmelzle 

 

Organisationseinheit: 

Verwaltungsvorstand 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem Antrag der FDP-Fraktion vom 30.07.2018 auf öffentliche Vorstellung der Planungen zum 

„Masterplan Wasserkante“ für die Nationalparkpromenade und der Deich- und Dünenland-

schaft durch das beauftragte Planungsbüro WES – Landschaftsarchitektur und öffentliche Vor-

stellung der Planungen für den Grünstrand 

 

wird zugestimmt/wird nicht zugestimmt.  
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Sach- und Rechtslage:  

 

Mit Schreiben vom 30.07.2018 stellt die FDP-Fraktion als Dringlichkeitsantrag für die Ratssitzung 

am 09.08.2018 folgenden Antrag: 

 

„Öffentliche Vorstellung der Planungen zum „Masterplan Wasserkante“ für die Nationalpark-

promenade und der Deich- und Dünenlandschaft durch das beauftragte Planungsbüro WES 

– Landschaftsarchitektur und öffentliche Vorstellung der Planungen für den Grünstrand“. 

 

Gem. § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Rates beträgt die Antragsfrist für Tagesordnungs-

anträge 14 Kalendertage, d.h. zwischen Antragstellung und Sitzungstermin müssen mindes-

tens 14 Tage liegen. Dies ist offensichtlich nicht gegeben. Auch eine Dringlichkeit gem. § 4 

Abs. 5 der Geschäftsordnung ist nicht erkennbar, da keine Gründe vorliegen, wonach die 

Angelegenheit nicht bis zur nächsten Ratssitzung aufgeschoben werden kann. 

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Dringlichkeit abzulehnen.  
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